
 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
nach § 73 Absatz 6 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Abteilung 

Technischer Umweltschutz, Dezernat Abfallwirtschaft, Hamburger Chaussee 25, 24220 

Flintbek vom 5. Februar 2024 – Aktenzeichen 580.40-61/60.027. 

Kreis Segeberg, Gemeinde Großenaspe 

Die Firma Großenasper Entsorgungsgesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bim-

öhler Straße 57a, 24623 Großenaspe hat mit Datum vom 24. Mai 2023, zuletzt ergänzt am 

10. Juli 2023, beim Landesamt für Umwelt, Technischer Umweltschutz, Dezernat Abfall-

wirtschaft, einen Antrag zur Errichtung und den Betrieb einer Deponie der Klasse I nach 

§ 35 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 

Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 

2023 (BGBl. I Nr. 56), in Verbindung mit § 3 Deponieverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), zuletzt geändert durch Artikel 3 der 

Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), beantragt. Beabsichtigt ist die Errichtung 

und der Betrieb einer Deponie der Klasse I mit einem Verfüllvolumen von ca. 2.300.000 

m³. 

Das Vorhaben soll auf folgendem Grundstück realisiert werden: 

24623 Großenaspe, Gemarkung Großenaspe, Flur 13, Flurstücke 15, 18 und 21. 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurden die Planunterlagen in der Zeit vom 

25. September 2023 bis 24. Oktober 2023 zur Einsichtnahme ausgelegt. Gleichzeitig wur-

den die Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten sowie den anerkannten 

Naturschutzverbänden Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Es wurden innerhalb der 

Einwendungsfrist (25. September 2023 bis 24. November 2023) keine Einwendungen er-

hoben.  

Gemäß § 73 Absatz 6 VwVfG sind Einwendungen gegen das Vorhaben die innerhalb der 

Einwendungsfrist eingegangen sind und die Stellungnahmen der Behörden und Natur-

schutzverbände zu erörtern. Der Erörterungstermin wird am Mittwoch, den 21. Februar 
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2024 ab 12.30 Uhr im Kulturraum der Grundschule Großenaspe, Heidmühler Weg 14, 

24623 Großenaspe durchgeführt.  

Es wird auf folgendes hingewiesen: 

1. Teilnahmeberechtigt am Erörterungstermin sind der Träger des Vorhabens, die Be-

hörden, die anerkannten Naturschutzverbände (sofern sie Stellungnahmen abgege-

ben haben), die Einwender und die Betroffenen. Betroffene sind auch teilnahmebe-

rechtigt, wenn sie keine Einwendungen erhoben haben. 

Der Erörterungstermin ist über den oben genannten Teilnehmerkreis hinaus nicht öf-

fentlich. Die Teilnahmeberechtigten werden gebeten, sich am Eingang mit Personal-

ausweis/Reisepass bzw. mit Dienstausweis auszuweisen. 

2. Eine Teilnahme am Erörterungstermin ist jedem, dessen Belange durch das Vorha-

ben betroffen sind, freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist ge-

gen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht möglich.  

3. Kosten, die durch die Teilnahme am Termin entstehen, können nicht erstattet wer-

den. 


